
324 Gesetzblatt Teil I Nr. 33 — Ausgabetag: 10. Dezember 1980

Wärmeenergiebedarfs haben sie die Übereinstimmung zwi
schen Zweig- und Territorialentwicklung herzustellen.

(3) Die Räte der Bezirke und Kreise bilden zur Koordi
nierung der territorialen energiewirtschaftlichen Aufgaben 
und zur Gewährleistung der Zusammenarbeit der an der Er
füllung dieser Aüfgaben beteiligten Staatsorgane, wirtschafts
leitenden Organe und Energielieferer Energiekommissionen.

(4) Die Räte der Bezirke haben das Recht, Betriebe in ih
rem Territorium zu beauflagen, feste Brennstoffe über den 
Eigenbedarf hinaus einzulagern, soweit die entsprechenden 
Voraussetzungen gegeben sind oder geschaffen werden kön
nen. Die Auflagen können nicht Herstellern fester Brenn
stoffe erteilt werden.

§U
(1) Der Minister für Kohle und Energie bestimmt die zur 

operativen Steuerung, Regelung sowie ständigen Überwa
chung von zusammenwirkenden Anlagen zur Erzeugung und 
Fortleitung von Elektroenergie, Gas oder Wärmeenergie er
forderlichen operativen Leitungsorgane. Die operative Lei
tung erfolgt auf der Grundlage der Bilanzen nach wissen
schaftlich-technischen Gesichtspunkten und technisch-ökono
mischen Notwendigkeiten unter Beachtung der Qualitätsan
forderungen. Bei Elektroenergie und Importerdgas sind die 
Verpflichtungen aus dem internationalen Verbundbetrieb zu 
erfüllen.

(2) Die zuständigen operativen Leitungsorgane sind insbe
sondere berechtigt und verpflichtet,
1. die geplante Fahrweise der Erzeugungs- und Fortlei

tungsanlagen entsprechend den Erfordernissen zu verän
dern;

2. über planmäßige und operative Außerbetriebsetzung und 
Inbetriebnahme von Hauptausriistungen des Versor
gungssystems zu entscheiden;

3. die Einstellung von Schutz- und Regeleinrichtungen an 
von ihnen auszuwählenden Energieanlagen festzulegen 
und entsprechend den Erfordernissen zu verändern;

4. die Aufklärung der Ursachen von Störungen an Ener-
t  gieerzeugungs- und Energiefortleitungsanlagen von den
Betreibern mit Fristsetzung zu fordern.

(3) Die operativen Leitungsorgane für Elektroenergie sind 
außerdem berechtigt und verpflichtet, in bezug auf Heiz
kraftwerke Absenkungen der Vorlauftemperaturen unter 
Beachtung der Versorgungspflicht gegenüber der Bevölke
rung anzuweisen sowie über Versuche in Energieanlagen, die 
die Versorgungszuverlässigkeit des Verbundsystems beein
flussen können, zu entscheiden.

(4) - Es ist unzulässig, ohne Einwilligung des operativen Lei
tungsorgans den Betriebszustand von Hauptausrüstungen 
des Versorgungssystems zu verändern oder Schutz- und Re
geleinrichtungen an Energieanlagen der Nomenklatur eines 
operativen Leitungsorgans anzubringen oder deren festge
legte Einstellung zu verändern, es sei denn, die Maßnahme 
ist geboten, um eine akute Gefährdung von Menschen oder 
volkswirtschaftlich bedeutenden Sachwerten zu beheben. Es 
ist weiter unzulässig, Versuche an Elektroenergieanlagen, die 
die Versorgungszuverlässigkeit des Verbundsystems beein
flussen können, ohne Einwilligung des operativen Leitungs
organs für Elektroenergie durchzuführen.

(5) Für den Probebetrieb von Energieumwandlungs- und 
Energiefortleitungsanlagen gelten spezielle Vorschriften.

§12
(1) Temperaturstufen und (als Angebots- oder Abgebots

stufen) Versorgungsstufen werden vom zuständigen operati
ven Leitungsorgan aufgerufen, nachdem Entscheidungen ge
mäß § 3 Abs. 5 eingeholt oder getroffen wurden.

(2) Bei wesentlicher negativer Abweichung der Außenluft
temperaturen von den langfristigen Mittelwerten ist der Ver
brauch von Elektroenergie, Gas oder Wärmeenergie nach 
Aufruf von Temperaturstufen entsprechend den vorgegebe
nen Limiten planmäßig zu reduzieren. Für die Zeit der Wirk- ■

samkeit der-Temperaturstufen werden in Abhängigkeit von 
den Limiten die Leistungsanteile gesperrt und die Lieferan
sprüche der Energieabnehmer sowie die Lieferpflicht der 
Energielieferer vertragswirksam vermindert.

(3) Kann durch den Einsatz der verfügbaren Erzeugungs
leistung und anderer Aufkommensquellen der Bedarf zeit
weilig nicht gedeckt werden, ist der Verbrauch an Elektro
energie, Gas oder Wärmeenergie nach Abgebotsstufen einzu
schränken, die die Stabilität der Versorgungssysteme mit der 
unter den gegebenen Bedingungen geringsten Minderung der 
volkswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sichern.

(4) Die für die Versorgungsbereiche verantwortlichen 
Staatsorgane legen fest, wie die Energieabnehmer ihres Be
reiches in die Temperatur- und Versorgungsstufen einzube
ziehen sind. Das Ministerium für Kohle und Energie hat dazu 
Einordnungsgfundsätze zu übergeben.

(5) Die operativen Leitungsorgane sind berechtigt und ver
pflichtet, beim Vorliegen entsprechender Voraussetzungen 
Gefahrenabschaltungen anzuweisen.

(6) Beim Aufruf von Temperatur- und Abgebotsstufen und 
Anweisungen von Gefahrenabschaltungen entfällt für die 
Energielieferer die Informationspflicht gemäß den Rechts
vorschriften über das Vertragssystem der sozialistischen 
Wirtschaft.1

§13
(1) Die Versorgung mit festen und flüssigen Brennstoffen 

ist mit den festgelegten Maßnahmen operativ zu leiten, wenn 
das zur Überwindung außergewöhnlicher Versorgungssitua
tionen gemäß § 3 Abs. 5 entschieden wurde. Die Energieliefe
rer haben ihre Abnehmer von der Entscheidung und ihrer 
Aufhebung unverzüglich zu unterrichten; die Mitteilung kann 
auf den .Zeitpunkt des Beginns bzw. der Beendigung der 
operativen Leitung der Versorgung beschränkt werden.

(2) Operative Leitungsorgane sind:
1. das bilanzbeauftragte Organ für feste Brennstoffe in be

zug auf die Groß- und Spezialabnehmer fester Brenn
stoffe und die Bereitstellung der festen Brennstoffe ge
genüber den Bezirken für Abnehmer gemäß Ziff. 3;

2. das bilanzbeauftragte Organ für flüssige Brennstoffe in 
bezug auf die von den Herstellern direkt zu versorgen
den Abnehmer flüssiger Brennstoffe;

3. die Räte der Bezirke in bezug auf alle anderen Abneh
mer fester und flüssiger Brennstoffe;

4. der VEB Kombinat Minol in bezug auf flüssige Brenn
stoffe bei der Bereitstellung gegenüber den Bezirken für 
die Abnehmer gemäß Ziff. 3.

(3) Die Räte der Bezirke haben über Abs. 2 Ziff. 3 hinaus 
bei der Festlegung operativer Leitung das Recht, Betriebe 
in ihrem Territorium zu beauflagen, feste Brennstoffe zur 
Deckung eines dringenden Bevölkerungsbedarfs zeitweilig 
bereitzustellen. Sie haben unverzüglich für die Auffüllung 
der Vorräte der Beauflagten in der entsprechenden Brenn
stoffart und -Sorte zu sorgen.

(4) Die Auflagen gemäß Abs. 3 sind vorher mit dem bi
lanzbeauftragten Organ für feste Brennstoffe abzustimmen 
und mit dem übergeordneten-Organ des Betriebes zu bera
ten, es sei denn, die Dringlichkeit gestattet keinen Aufschub. 
Die Auflagen können nicht Herstellern fester Brennstoffe 
erteilt werden.

(5) Die Räte der Bezirke sind berechtigt, bestimmte Auf
gaben bei der operativen Leitung an die Räte der Kreise zu 
übertragen.

(6) Das operative Leitungsorgan ist berechtigt, den Aus
tausch des bisher eingesetzten Energieträgers entsprechend 
der beim Energieabnehmer möglichen Anlagenfahrweise 
festzulegen, wenn das als eine operative Maßnahme zur 
Überwindung einer außergewöhnlichen Versorgungssituation 
vorgesehen oder zugelassen ist. Der Energieabnehmer ist ver-

1 Z. Z. gilt der § 81 des Vertragsgesetzes vom 25. Februar 1965 
(GBl. I Nr. 7 S. 107).


